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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.09.2003

Norm

FBG §11

FBG §17

FBG §24

GmbHG §26

Rechtssatz

1. Die Anmeldungsp6icht des Gesellschafterwechsels einer Gesellschaft mbH (§ 26 Abs 1 GmbHG) ist mit

Zwangsstrafen nach § 24 FBG durchzusetzen. Bei unvollständiger Anmeldung ist vor der Verhängung einer

Zwangsstrafe ein Verbesserungsauftrag zu erteilen.

2. Die vereinfachte Anmeldung eines Gesellschafterwechsels (§ 11 FBG) kann auch durch einen bevollmächtigten

Rechtsanwalt erfolgen. Die vorzulegende Spezialvollmacht muss die Unterschrift des Geschäftsführers der Gesellschaft

aufweisen.
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